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   Stadt Schöningen 
   Der Bürgermeister 
    
    
   Vorlage 
   V 002/26 
 
 

Vertreter der Stadt Schöningen im Planungsverband 
Buschaus 

 
 Haushaltsrechtliche / finanzielle Auswirkungen siehe Sachverhaltsdarstellung 

 
Fachbereich: Bauwesen 
Bearbeiter: Ferhat-Atilgan Kara 

Datum 
12.01.2026 

 
Beratungsfolge 

Gremium Zuständigkeit Sitzungsdatum öffentlich 
nicht 

öffentlich 
Ortsrat Hoiersdorf 
 
 
 
Ortsrat Esbeck 

Zur Anhörung 
 
 
 

Zur Anhörung 

19.01.2026 
 
 
 

20.01.2026 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Verwaltungsausschuss 

 
Zur 

 Beschlussemp-
fehlung 

 
27.01.2026 

 
 

 
 

Rat 

 
Zur 

Beschlussfas-
sung 

29.01.2026   

 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadt Schöningen benennt folgende Vertreter und Stellvertreter für die Verbandsver-
sammlung des Planungsverbandes Buschhaus: 

 
Vertreter:      Stellvertreter: 
 
1.Bürgermeister Malte Schneider  1.__________________ 
2.__________________    2.__________________ 
3.__________________    3.__________________ 
4.__________________    4.__________________ 
 

 
Sachverhaltsdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 
 

Der Planungsverband Buschhaus hat in seiner Sitzung am 17.12.2025 u. a. die Aufnahme der 
Gemeinden Wolsdorf und Warberg beschlossen. Die in diesem Zusammenhang erforderliche 
Anpassung der Geschäftsordnung sowie der Verbandsordnung war ebenfalls Thema in der 



  

Verbandsversammlung. Bislang haben sowohl die Stadt Helmstedt als auch die Stadt Schö-
ningen jeweils sechs Vertreter in die Verbandsversammlung entsandt. 
 
Für die Stadt Schöningen waren dies: 
1. Bürgermeister Malte Schneider 
2. Jan Fricke (SPD) 
3. Henry Bäsecke (SPD) 
4. Waltraud Rybotycky (SPD) 
5. Hans-Joachim Rehkuh (CDU) 
6. Olaf Eppert (CDU) 
 
Durch die Änderung der Verbandsordnung kann die Stadt Schöningen ab sofort nur noch vier 
Vertreter in die Verbandsversammlung entsenden. Gemäß § 5 Absatz 2 der Verbandsordnung 
besteht die Verbandsversammlung aus je 4 Vertretern der Städte Helmstedt und Schöningen 
sowie je 2 Vertretern der Gemeinden Warberg und Wolsdorf. Der jeweilige Hauptverwaltungs-
beamte soll Vertreter sein; der Rat kann auf Vorschlag des Hauptverwaltungsbeamten einen 
Beschäftigten seiner Kommune in die Verbandsversammlung entsenden.  
 
 
 
 
gez. 
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